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28. Nov. 2007



Neue Regeln für Spender ab 2007

Bislang dürfen Privatspender maximal fünf Prozent ihres Einkommens steuerlich absetzen, wenn sie Geld an gemeinnützige Einrichtungen überweisen. In Ausnahmefällen sind bis zu zehn Prozent möglich – allerdings nur mit Zustimmung der Finanzbehörden. Die neue Regelung, die bereits rückwirkend für 2007 geltend soll, fällt deutlich großzügiger aus: Der Fiskus erkennt jährlich Zuwendungen für gemeinnützige Zwecke von bis zu 20 Prozent der Gesamteinkünfte an. Zudem entfällt die bisher übliche Differenzierung zwischen verschiedenen Förderzwecken. 
Eine weitere Verbesserung zeichnet sich beim Spendenvortag ab: Überschreitet der Spender die absetzbaren Höchstbeträge, so kann er überschüssige Summen in die Folgejahre übertragen und in der Steuererklärung geltend machen. Bislang war dies nur eingeschränkt möglich. 
 
Leichter haben es künftig auch Kleinspender: Waren bislang Spenden bis zu einem Betrag von 100 Euro ohne Quittung absetzbar, so sind es künftig bis zu 200 Euro. Für so genannte Kleinspenden genügt der Überweisungsbeleg der Bank. 
_1170500150.bin

